
 
  

Auszug aus der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen 
für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“ 
 
5.1 
Neubauten und hergerichtete Grundstücke nach Nummer 4.4.1.1 müssen zwanzig 
Jahre, Aus- und Umbaumaßnahmen nach Nummer 4.4.1.2 zehn Jahre, hergerichtete 
Grundstücke und Räume nach Nummer 4.4.1.3 fünf Jahre, Sanierungsmaßnahmen 
nach 4.4.1.4 zehn Jahre, Sanierungsmaßnahmen nach 4.4.1.4, die dinglich zu 
sichern sind, zwanzig Jahre für den Zweck der jeweiligen Förderung nach Nummer 
2.1 bis 2.5 (Schaffung und Inbetriebnahme zusätzlicher Betreuungsplätze in der 
jeweiligen Kindertageseinrichtung) und im Falle des Wegfalls des Bedarfs für die 
öffentliche Kinder- und Jugendhilfe genutzt werden. 


